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Vorsicht bei 
Gesellschafterdarlehen

Seit 1.1.2004 sind durch die Einführung des Eigenkapitalersatz-Gesetzes Kredite, 

die ein Gesellschafter seiner Kapitalgesellschaft in der Krise gewährt, einer 

Rückzahlungssperre unterworfen.

W enn in der Krise 

die Bank den Kre-

ditrahmen nicht 

weiter erhöht, fehlen dem an-

geschlagenen Unternehmen 

oft die dringend benötigten 

liquiden Mittel. In solch einer 

Situation ist der sofortige Gang 

zum Insolvenzrichter oft nur 

noch durch frische Kapitalzu-

fuhr in Form von Eigenkapital 

oder des weit verbreiteten Ge-

sellschafterdarlehens zu verhin-

dern. Seit 1.1.2004 sind aber 

Kredite, die ein Gesellschafter 

einer GmbH, Genossenschaft, 

AG oder GmbH & Co KG in der 

Krise gewährt, einer Rückzah-

lungssperre unterworfen.

Was zeichnet eine Krise 
aus?

Neben Zahlungsunfähigkeit 

und Überschuldung ist eine Kri-

se auch gegeben, wenn ein Re-

organisationsbedarf nach dem 

Unternehmensreorganisations-

gesetz (URG) besteht. Dies ist 

der Fall, wenn die Eigenmittel-

quote weniger als 8 % und die 

fiktive Schuldentilgungsdauer 

mehr als 15 Jahre beträgt und 

die Krise für den Gesellschaf-

ter erkennbar gewesen ist. Der 

Reorganisationsbedarf kann 

jedoch widerlegt werden.

Welcher Gesellschafter ist  
betroffen?

➔ Wer die Gesellschaft kontrol-

liert, oder

➔ zumindest zu 25 % am 

Nennkapital beteiligt ist, oder

➔ wem ein Einfluss auf die 

Gesellschaft zusteht, der 

dem eines Gesellschafters ent-

spricht, dem die Mehrheit der 

Stimmen zukommen – auch 

wenn er an der Gesellschaft 

nicht beteiligt ist.
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Zu Redaktionsschluss die-

ser Ausgabe war natürlich 

die geplante Steuerreform 

2005 im Mittelpunkt der 

Medienberichterstattung. 

Da zu diesem Zeitpunkt 

noch mit so mancher Än-

derung bis zum Beschluss 

eines Gesetzes zu rechnen 

war, widmen wir uns zu-

nächst anderen wichtigen 

Themen, die bereits seit 

Jahresanfang 2004 gelten. 

Etwa dem Umsatzsteuerän-

derungsgesetz oder dem 

Eigenkapitalersatz-Gesetz. 

Vielleicht wollten Sie schon 

immer Ihre Rechnungen 

elektronisch übermitteln? 

Kein Problem, wenn Sie die 

entsprechenden Vorschrif-

ten beachten.  

Natürlich informieren wir Sie 

rechtzeitig über die Steuer-

reform 2005, sobald sich 

abzeichnet, was vom vorlie-

genden Entwurf tatsächlich 

umgesetzt wird. 

Jedenfalls werden wir Ihnen 

auch 2004 wieder ein ver-

lässlicher Partner sein.
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➔ Handeln mehrere Gesell-

schafter gemeinsam, werden 

ihre Anteile zusammenge-

rechnet.

Welche Kredite fallen 
nicht unter die 
Rückzahlungssperre?
➔ Sämtliche Kredite die vor 

dem 1.1.2004 gewährt wur-

den;

➔ kurzfristige Überbrückungs-

kredite bis zu 60 Tagen;

➔ Warenkredite bis zu 6 Mona-

ten;

➔ auch die Stundung oder Ver-

längerung eines vor der Krise 

gewährten Kredites („Stehen-

lassen“).

Sanierungsprivileg
Erwirbt ein Kreditgeber an 

einer in der Krise befindlichen 

Gesellschaft eine Beteiligung 

zum Zweck der Sanierung, 

so sind die Kredite, die er im 

Rahmen eines Sanierungs-

konzeptes gewährt, ebenfalls 

ausgenommen und nicht ei-

genkapitalersetzend.

Wann kann eine Rück-
zahlung des Gesellschaf-
terdarlehens erfolgen?
➔ Die Rückzahlung darf nur 

erfolgen, wenn das Unterneh-

men saniert ist.

➔ Im Konkursfall erst dann, 

wenn sämtliche Gläubiger zu 

100 % befriedigt sind – also 

praktisch nie.

➔ Beim Ausgleich oder 

Zwangsausgleich nur im Rah-

men der Quotenzahlung nach 

den übrigen Gläubigern.

Wird ein Gesellschafter-

darlehen trotz Krise an den 

Gesellschafter zurückgezahlt, 

so kann die Gesellschaft den 

Kredit binnen der folgenden 

5 Jahre wieder einfordern. 

In der Praxis wird dieser 

Rückzahlungsanspruch der 

Gesellschaft jedenfalls vom 

Masseverwalter im Falle einer 

Insolvenz gestellt werden. 

Aber Achtung! Erfolgte die 

Rückzahlung in der Krise und 

war dies dem Gesellschafter 

bewusst, so verlängert sich 

die Verjährungsfrist von 5 auf 

30 Jahre.

Praxistipp
Ein Gesellschafter-Geschäfts-

führer sollte es aus diesem 

Grund vermeiden, ein Darlehen 

der Gesellschaft zur Verfügung 

zu stellen, da ihm bereits 

aufgrund seiner Geschäftsfüh-

rerstellung unterstellt werden 

kann, dass er jedenfalls von der 

gesetzeswidrigen Rückzahlung 

Kenntnis hatte und daher immer 

die 30jährige Verjährungsfrist 

gilt. 

Elektronische Übermittlung von 
Rechnungen

EU Mitgliedstaaten mussten mit Beginn des heurigen Jahres eine innerstaatliche Rechtsgrundlage schaffen, 

damit umsatzsteuerlich anerkannte Rechnungen auch auf elektronischem Wege versendet werden können.

Elektronische Rechnungen: Jetzt durch Verordnung geregelt
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I n Österreich gibt es 

diese Möglichkeit dem 

Gesetzestext nach be-

reits seit Beginn des Jahres 

2003. Allerdings bedurfte es 

dazu noch einer Verordnung 

des Finanzministers, die jetzt 

endlich vorliegt. Diese Verord-

nung enthält Verweise auf 

Bestimmungen des Signa-

turgesetzes, alternativ dazu 

auf eine Empfehlung der EU 

Kommission über den elektro-

nischen Datenaustausch.

Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit des 
Inhaltes 

Neben der Zustimmung 

des Rechnungsempfängers 

ist es erforderlich, dass die 

Echtheit der Herkunft und die 

Unversehrtheit des Inhaltes 

gewährleistet ist. Sie können 

sich daher an einen Zertifi-

zierungsdienst wenden, um 

sich für die Versendung von 

elektronischen Unterschriften 

entsprechend auszustatten. 

Im Wesentlichen genügt dafür 

ein PC mit Internetanschluss 

sowie ein mehr oder weniger 

aufwändiges Anmeldungs-

prozedere bei einem solchen 

Zertifizierungsdienst. Danach 

ist die Verwendung einfach zu 

handhaben, die Abwicklung 

kann per E-Mail erfolgen.

Kompatibilität der 
Systeme

Aber auch eine andere 

Variante des elektronischen 

Datenaustausches ist möglich 

– allerdings sind dafür zusätz-

liche Systemvoraussetzungen 

erforderlich. Für den Daten-

austausch zwischen Käufer 

und Verkäufer ist entsprechen-

de Kompatibilität der Systeme 

notwendig, zudem muss ein 

zusammenfassendes Dokument 

in Papierform erstellt werden. 

Für Klein- und Mittelbetriebe 

wird daher in aller Regel der 

Weg zum Zertifizierungsdienst 

die Türe in Richtung E-Business 

und elektronische Versendung 

von Rechnungen öffnen.

„Lesbarmachung“ ist zu 
gewährleisten

Weder bei der inhaltlichen 

Ausgestaltung (Rechnungs-

merkmale), noch bei der Auf-

bewahrungsfrist (diese beträgt 

nach wie vor grundsätzlich 

sieben Jahre) gibt es spezielle 

Vorschriften - bei elektronischen 

Rechnungen ist daher während 

der Aufbewahrungsfrist die 

„Lesbarmachung“ zu gewähr-

leisten. Wenn Sie Ihre Rechnun-

gen künftig gerne elektronisch 

ausstellen möchten, so stehen 

wir mit Rat und Tat gerne zur 

Verfügung. 



Errichtung eines Gebäudes: Steuervorteile bei Nachversteuerung
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Änderungen im Umsatzsteuergesetz
Der Gesetzgeber hat einige umsatzsteuerliche Neuerungen für das Jahr 2004 beschlossen. Vor allem beim 

Vorsteuerabzug bei Gebäuden gibt es wichtige Neuerungen.

D er wichtigste Teil der 

Umsatzsteuernovel-

le ist die Umsetzung 

des EuGH-Urteils zum Vorsteu-

erabzug bei Gebäuden:

➔ Das Recht auf vollen Vor-

steuerabzug bei Gebäuden, 

die teilweise unternehmerisch 

und teilweise privat genutzt 

werden, ist nunmehr gesetzlich 

verankert.

➔ Die anteilige Privatnutzung 

ist mit 20 % Umsatzsteuer zu 

versteuern. Betreffend die An-

schaffungs- oder Errichtungs-

kosten des Gebäudes erfolgt 

die Nachversteuerung über 

die Abschreibungsdauer des 

Gebäudes (zumeist 67 Jahre), 

was erhebliche Steuervorteile 

bringt.

➔ Wird die anteilige unter-

nehmerische Nutzung inner-

halb von 10 Jahren nach der 

Anschaffung oder Errichtung 

des Gebäudes eingestellt, 

sind die Vorsteuern aus den 

Anschaffungs- oder Errich-

tungskosten anteilig (in Zehn-

teln) an das Finanzamt zurück 

zu zahlen. Nach Ablauf der 

Sperrfrist von 10 Jahren 

besteht bei Einstellung der 

unternehmerischen Nutzung 

jedoch keine Rückzahlungs-

verpflichtung mehr.

Der Finanzminister will die 

Neuregelung allerdings auf 

Gebäude mit einer mindestens 

10 %-igen unternehmerischen 

Nutzung beschränken. Dies 

erfordert allerdings die Zustim-

mung der EU-Kommission. Die-

se ist aber bis Redaktionsschluss 

noch nicht erfolgt. 

Unentgeltliche Zuwen-
dung von Gegenständen 

Weiters hat die Umsatzsteu-

ernovelle zu einer bislang nicht 

vorliegenden Umsatzsteuer-

pflicht für die unentgeltliche 

Zuwendung von Gegenstän-

den aus unternehmerischen 

Gründen geführt. Wer etwa 

2004 oder in Folgejahren sei-

nen Kunden Werbegeschenke 

macht oder Gegenstände an-

lässlich von Preisausschreiben 

oder Verlosungen abgibt, 

muss dafür Umsatzsteuer 

an das Finanzamt abführen. 

Bemessungsgrundlage ist der 

Einkaufspreis der Gegenstände. 

Geschenke von bloß geringem 

Wert (vorläufig wird man sich 

an der in Deutschland gültigen 

Grenze von € 40 orientieren 

können) und Warenmuster sind 

von der Steuerpflicht allerdings 

ausgenommen. 

Wachstums- und Standortgesetz
Um der Konjunktur- und Wachstumsschwäche der letzten Jahre zu begegnen, hat der Gesetzgeber bei 

Forschung und Investitionen Gegenmaßnahmen neu eingeleitet oder verlängert.

Forschungsfreibetrag und 
Forschungsprämie

Die Forschungsquote möch-

te die Regierung bis 2006 auf 

2,5 % und bis 2010 auf 3 % 

erhöhen. Dies soll unter anderem 

durch Erhöhung des Forschungs-

freibetrages ab dem Jahr 2004 

von derzeit 15 % auf 25 % 

der Forschungsaufwendungen 

erreicht werden. Alternativ zum 

Forschungsfreibetrag steht  eine 

seit 2004 erhöhte Forschungs-

prämie in Höhe von 8 % zur 

Verfügung. Der 25 %ige 

Forschungsfreibetrag und die 

8 %ige Forschungsprämie wer-

den auf Grundlage eines weiter 

gefassten Forschungsbegriffes 

errechnet. Der Forschungsfrei-

betrag von 35 % für überdurch-

schnittliche Forschungsaufwen-

dungen bleibt unverändert. 

Die Bemessungsgrundlage des 

35 %igen Forschungsfreibetra-

ges ist enger und orientiert sich 

am Begriff „Erfindung“.

Der volkswirtschaftliche 

Wert einer angestrebten oder 

abgeschlossenen Erfindung ist 

durch eine Bescheinigung des 

Bundesministers für Wirtschaft 

und Arbeit nachzuweisen. Die 

Bescheinigung ist nicht erforder-

lich, wenn die Erfindung bereits 

patentrechtlich geschützt ist.

Verlängerung der Investi-
tionszuwachsprämie 

Zur weiteren Ankurbelung 

der Investitionstätigkeit wird 

die befristete steuerliche Förde-

rung von Investitionszuwächsen 

in Form der Investitionszuwachs-

prämie von 10 % für ein weite-

res Jahr gewährt.  

Verlängerung der Sonder-
regelung für die katastro-
phenbedingte vorzeitige 

Abschreibung und die 
katastrophenbedingte 
Sonderprämie 

2002 wurde für Katastro-

phenopfer die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme einer vorzei-

tigen Abschreibung von Ge-

bäuden in Höhe von 12 % und 

sonstigen Wirtschaftsgütern in 

Höhe von 20 %, die aufgrund 

von Naturkatastrophen ersetzt 

werden müssen, eingeführt. 

Alternativ kann die 5 %ige 

oder die 10 %ige katastrophen-

bedingte Sonderprämie geltend 

gemacht werden. 



Meldungen an das Finanzamt: Sind Ihre Honorare bekannt?
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Was weiß das Finanzamt über Sie?
Aufgrund einer gesetzlich festgelegten Mitteilungspflicht kann das Finanzamt erkennen, ob Sie auch 

sämtliche erhaltenen Honorare versteuert haben.

W enn Unternehmer 

oder Körperschaf-

ten an natürliche 

Personen oder Personenver-

einigungen außerhalb eines 

Dienstverhältnisses Honorare 

auszahlen, so sind sie verpflich-

tet, jährlich eine Mitteilung von 

personen- und leistungsbezo-

genen Daten an das Finanzamt 

zu schicken. Diese Mitteilungs-

pflicht besteht hinsichtlich Leis-

tungen folgender Personen:

1. Mitglieder des Aufsichts-

rates, Verwaltungsrates und 

andere Personen, die mit der 

Überwachung der Geschäfts-

führung betraut sind

2. Bausparkassen- und Versi-

cherungsvertreter

3. Stiftungsvorstände

4. Vortragende, Lehrende und 

Unterrichtende

5. Kolporteure und Zeitungszu-

steller

6. Privatgeschäftsvermittler

7. Funktionäre von öffentlich-

rechtlichen Körperschaften, 

wenn die Tätigkeit mit Funk-

tionsgebühren verbunden ist

8. Freie Dienstnehmer

Ausnahmen von der 
Meldepflicht

Die Meldung kann nur un-

terbleiben, wenn das geleistete 

Entgelt einschließlich Reisekos-

tenersätze insgesamt nicht mehr 

als € 900 beträgt und gleichzei-

tig das Entgelt für jede einzelne 

Leistung jeweils € 450 nicht 

übersteigt. Die Mitteilung hat 

im Wege der automationsun-

terstützten Datenübertragung 

bis Ende Februar des Folge-

jahres zu erfolgen, soweit die 

technischen Voraussetzungen 

dafür vorliegen. Ansonsten hat 

die Übermittlung des amtlichen 

Vordruckes bis Ende Jänner 

des Folgejahres zu erfolgen. 

Zuständig ist grundsätzlich 

jenes Finanzamt, welches für 

die Erhebung der Umsatzsteuer 

des honorarauszahlenden Un-

ternehmers zuständig ist. Von 

dort werden die Daten an das 

Finanzamt des Honorarempfän-

gers weitergeleitet.

Folgende Daten müssen 

übermittelt werden:

➔ Name und Anschrift sowie 

Versicherungsnummer und Ge-

burtsdatum des Honorarempfän-

gers. Bei Personenvereinigungen 

Sitz der Geschäftsleitung und 

ab 2004 das Finanzamt und die 

Steuernummer.

➔ Art der erbrachten Leistung

➔ Auszahlungszeitpunkt

➔ Entgelt und ausgewiesene 

Umsatzsteuer 

Dem Honorarempfänger ist 

diese Mitteilung bis Ende Jän-

ner des Folgejahres auszustellen. 

Der Honorarempfänger muss 

die erhaltenen und bestätigten 

Beträge in der Einkommensteu-

ererklärung gesondert auswei-

sen. Damit kann das Finanzamt 

sofort erkennen, ob Sie auch 

sämtliche erhaltenen Honorare 

versteuern.

Weitere Fragen hierzu be-

antworten wir gerne. 

Lebensversicherungen als 
betriebliche Pensionsvorsorge

Prämienzahlungen zu reinen Risikoversicherungen oder Versicherungen, auf die das Betriebspensionsgesetz 

anzuwenden ist, sind zum Zeitpunkt der Prämienzahlung auch zu versteuern. So will es der Finanzminister.

D as Finanzministerium 

hat kürzlich die Lohn-

steuer-Richtlinien an 

die aktuelle Rechtssprechung 

angepasst. 

Im Mittelpunkt dieser 

Anpassung stand dabei die 

Frage, ob schon die vom Ar-

beitgeber bezahlte Prämie ein 

zu versteuernder Lohnvorteil 

ist oder erst die Auszahlung 

der Versicherungssumme 

an den Arbeitnehmer. Laut 

einem Urteil des Verwaltungs-

gerichtshofes (VwGH) ist ein 

zu versteuernder Zufluss an 

den Arbeitnehmer nur dann 

anzunehmen, wenn der Ar-

beitnehmer in der Versiche-

rungspolizze ausdrücklich als 

unwiderruflich Begünstigter 

angeführt ist. 

Ist der Arbeitgeber die 
begünstigte Person?

Das Finanzministerium meint 

allerdings in strengerer Ausle-

gung, dass bereits dann eine 

Versteuerung vorzunehmen ist, 

wenn es um reine Risikoversiche-

rungen oder um solche Versiche-

rungen geht, auf die das Betriebs-

pensionsgesetz anzuwenden ist. 

Da letzteres zumeist anzuwen-

den ist, muss daher die Versteu-

erung schon im Zeitpunkt der 

Prämienzahlung vorgenommen 

werden. Ist allerdings der Ar-

beitgeber die begünstigte Per-

son aus dem Versicherungsver-

trag, so ist beim Arbeitnehmer 

erst im Zeitpunkt der allfälligen 

Weitergabe der Versicherungs-

summe durch den Arbeitgeber 

Steuerpflicht gegeben. 


